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Cottbus, 27. Juni 2022  

10. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Plangebiet Solarpark Altle-
win der Gemeinde Neutrebbin, OT Alttrebbin 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 01.06.2022 
 - Begründung mit Umweltbericht, 05/2022 
 - Artenschutzfachbeitrag, 05/2022 
 - Planzeichnung, 05/2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-
mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beilie-
gende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasserwirt-
schaft übergeben.  
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Der Fachbereich Naturschutz kann kapazitätsbedingt keine Stellungnahme abge-
ben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 27. Juni 2022 durch Andrea Barenz schlussgezeichnet und ist ohne 
Unterschrift gültig. 
Anlage  
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Plangebiet 
Solarpark Altlewin der Gemeinde Neutrebbin, OT Alttrebbin; LK 
Märkisch-Oderland 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Bianca Sachs 
W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) 
0355 4991 -1354 
Bianca.Sachs@LfU.Brandenburg.de 

 
Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 
a) Einwendung 
  

b) Rechtsgrundlage  
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 
 

 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
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a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 
 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 

 
4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 
betreffend werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Das Vorhabengebiet grenzt an die Volzine, ein Gewässer I. Ordnung und nach der Wasserrahmen-
richtlinie berichtspflichtig.  
Das Plangebiet liegt in einem HQ extrem Gebiet. 
Die Ausführungen zu diesen Sachverhalten werden in der Stellungnahme zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 02 „Biogasanlage Altlewin“ für die Zweckbestimmung „Solarpark Altlewin“ der 
Gemeinde Neutrebbin, OT Alttrebbin. 
 
 
Dieses Dokument wurde am  24. Juni 2022 durch Bianca Sachs   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Neutrebbin, OT Alttrebbin 

Ansprechpartner*In: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Hoffmann  
0355 4991 1345 
TOEB@lfu.brandenburg.de  

 
Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 
a) Einwendung 
  

b) Rechtsgrundlage  
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 
 

 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 

 
4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand: 
Ziel der 10. Änderung des FNP Neutrebbin ist die Darstellung eines Sondergebietes 
„Energiegewinnung aus Solarenergie“ für eine derzeit als Sondergebiet „Energiegewinnung aus 
Biomasse“, Fläche für die Landwirtschaft und Grünfläche dargestellte Fläche.  
Parallel erfolgt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02 „Biogasanlage Altlewin“ 
der Gemeinde Neutrebbin. 
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlage 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden.  
 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ergeben sich zur 10. Änderung des FNP der Gemeinde 
Neutrebbin, OT Altlewin, Stand Mai 2022, keine grundsätzlichen Bedenken.  
Es wird auf die Stellungnahme des LfU, Belang Immissionsschutz, zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 02 „Biogasanlage Altlewin“ für die Zweckbestimmung „Solarpark Altlewin“ 
verwiesen. 
 
 
Dieses Dokument wurde am  24. Juni 2022 durch Fanni Hoffmann   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 

 


